
E n t w u r f  

xxx. Bundesgesetz:  Änderung des Schifffahrtsgesetzes 
   

Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Binnenschifffahrt (Schifffahrtsgesetz – 
SchFG) geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Bundesgesetz über die Binnenschifffahrt (Schifffahrtsgesetz – SchFG), BGBl. I Nr. 62/1997, zuletzt 
geändert durch BGBl. I Nr. 17/2009, wird wie folgt geändert: 

1.In § 1 Abs. 4 wird vor dem Satzende folgende Wortfolge eingefügt: 
„sowie für den Neuen Rhein von der Mündung in den Bodensee bis zur Straßenbrücke Hard-Fussach.“ 

2. § 2 Z 10 lautet: 
„10. „R a f t “: aufblasbares Ruderfahrzeug, das zum Befahren von Flüssen mit hoher Strömungsgeschwin-

digkeit (Wildwasser) bestimmt ist;“ 

3. § 18 Abs. 4 lautet: 
„(4) Für eine schifffahrtspolizeiliche Überwachung, die aus Gründen der Sicherheit der Schifffahrt oder von 

Personen im Zusammenhang mit der Abhaltung von Veranstaltungen erforderlich ist, sind Überwachungsgebüh-
ren (§§ 5a. und 5b. SPG) zu entrichten. Abweichend davon ist für Wasserstraßen, ausgenommen in die Landes-
vollziehung fallende, die Höhe der Überwachungsgebühren nach dem Grundsatz der Deckung der für die Behör-
de entstehenden Personal- und Sachkosten durch Verordnung festzulegen.“ 

4. § 19 Abs. 3 lautet: 
„(3) Für eine schifffahrtspolizeiliche Überwachung, die aus Gründen der Sicherheit der Schifffahrt oder von 

Personen im Zusammenhang mit einem Sondertransport erforderlich ist, sind Überwachungsgebühren zu ent-
richten. Die Höhe der Überwachungsgebühren ist nach dem Grundsatz der Deckung der für die Behörde entste-
henden Personal- und Sachkosten durch Verordnung festzulegen.“ 

5. In § 24 Abs. 4, erster Satz, wird nach dem Wort „Schifffahrtszeichen“ die Wortfolge „oder elektronische 
Schifffahrtskarten gemäß Abs. 3“ eingefügt. 

6. Die Überschrift von § 30 lautet: 
„Landen im Notfall, Landungsrecht, Betreten und Befahren von Ufergrundstücken“ 

7. § 30 Abs. 3 lautet: 
„(3) Die über Ufergrundstücke und Schifffahrtsanlagen Verfügungsberechtigten haben das Begehen von 

Ufergrundstücken, Dämmen und Schifffahrtsanlagen sowie das Befahren von Wegen auf Ufergrundstücken mit 
Kraftfahrzeugen durch Organe der Schifffahrtsaufsicht oder des öffentlichen Sicherheitsdienstes, der Schiff-
fahrtsbehörde, der Wasserbauverwaltung oder der Zollverwaltung sowie das Landen von Fahrzeugen, die Zwe-
cken dieser Organe dienen, an jeder beliebigen Stelle des Ufers und der Schifffahrtsanlage ohne Anspruch auf 
Entgelt zu dulden und diesen Organen erforderlichenfalls Ufergrundstücke sowie darauf befindliche Wege, 
Dämme und Schifffahrtsanlagen zugänglich zu machen.“ 
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8. In § 33 Abs. 3 wird das Wort „Schifffahrttreibenden“ durch „Binnenschifffahrt“ ersetzt. 

9. § 36 lautet: 
„Bestimmung, Bezeichnung und Benützung von Treppelwegen 

§ 36. (1) Treppelwege sind für 
 1. Zwecke der Schifffahrt, insbesondere der Hilfeleistung bei Havarien, der Versorgung von Fahrzeugen 

oder dem Treideln, 
 2. die Zu- und Abfahrt der Schiffsbesatzungen und ihrer Angehörigen sowie gewerbsmäßiger Fahrgastzu-

bringer, 
 3.  Rettungs- und Feuerlöschzwecke, 
 4. Zwecke der Schifffahrtsverwaltung, der Bundeswasserstraßenverwaltung, des öffentlichen Sicherheits-

dienstes, der Fernmeldeverwaltung und der Gewässeraufsicht und 
 5. Zwecke der Kraftwerksunternehmen 
bestimmt; sie dienen nicht dem öffentlichen Verkehr. 

(2) Durch Verordnung kann die Benützung für andere als die in Abs. 1 bestimmten Zwecke gestattet wer-
den, soweit dadurch die Benützung für diese Zwecke nicht beeinträchtigt wird. 

(3) Treppelwege dürfen nur auf Flächen festgelegt werden, die in der Verfügungsberechtigung des Bundes 
stehen. 

(4) Treppelwege sind durch Verordnung festzulegen; diese Verordnungen sind durch Anbringung von Ta-
felzeichen kundzumachen und treten mit der Anbringung dieser Zeichen in Kraft und mit deren Entfernung au-
ßer Kraft. Der Zeitpunkt der Anbringung und Entfernung ist in einem Aktenvermerk (§ 16 des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes, BGBl. Nr. 51/1991 in der jeweils geltenden Fassung) festzuhalten. 

(5) Durch Verordnung sind die Benützung der Treppelwege unter Berücksichtigung der Erfordernisse des § 
16 Abs. 1 Z 1 und 3 bis 11 sowie Art, Form, Inhalt, Aufstellung und Entfernung der Tafelzeichen (Abs. 4) zu 
regeln. 

(6) Die Kosten der Aufstellung, Instandhaltung und Entfernung der Tafelzeichen sind von der Bundeswas-
serstraßenverwaltung zu tragen.“ 

10. § 38 Abs. 11 lautet neu: 
„(11) Für Kraftfahrzeuge gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 des Kraftfahrgesetzes 1967 – KFG 1967, BGBl. Nr. 

267/1967 in der jeweils geltenden Fassung, die für Zwecke der Schifffahrtsaufsicht zur Verwendung gelangen, 
gelten die Bestimmungen des § 20 Abs. 1 lit. d KFG 1967.“ 

11. In § 55 Abs. 2 Z 4 wird der abschließende Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und die folgenden Z 5 und 6 
angefügt: 
 „5. wenn eine privatrechtliche Vereinbarung über die Nutzung der für die Schifffahrtsanlage erforderlichen 

Ufergrundstücke nicht zustande kommt; bei Schifffahrtsanlagen gemäß § 52 Abs. 1 muss eine solche 
Vereinbarung spätestens zum Zeitpunkt der Erteilung der Benützungsbewilligung vorliegen; 

 6. wenn eine privatrechtliche Vereinbarung über die Nutzung der für die Schifffahrtsanlage erforderlichen 
Ufergrundstücke weggefallen ist.“ 

12. In § 78 Abs. 2 Z 1 wird nach dem Wort „Unternehmen“ die Wortfolge „zumindest auf der Grundlage einer 
Handlungsvollmacht (§ 54 Abs. 1 Unternehmensgesetzbuch – UGB, BGBl. I Nr. 120/2005)“ eingefügt. 

13. § 85 Abs. 2 Z 2 lautet: 
 „2. der Konzessionsinhaber trotz zweier Mahnungen seitens der Behörde, zwischen und nach denen ein 

Zeitraum von wenigstens vier Wochen zu liegen hat, den Verpflichtungen gemäß §§ 83 oder 84 nicht 
nachkommt oder die erforderlichen Auskünfte gemäß § 87 nicht erteilt;“ 

14. In § 88 Abs. 2 wird der Punkt am Ende der Z 4 durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 5 angefügt: 
 „5. als Konzessionsinhaber der Behörde die erforderlichen Auskünfte nicht erteilt (§ 87).“ 

15. § 103 Abs. 4 entfällt. 

16. § 103 Abs. 5 lautet: 
„(5) Die Urkunden gemäß Abs. 1 und 2 sind stets im Original an Bord mitzuführen.“ 

17. § 103 Abs. 6 lautet: 
„(6) Durch Verordnung sind Art, Form und Inhalt der Zulassungsurkunden sowie der Gefahrgut-

Zulassungszeugnisse unter Bedachtnahme auf die von internationalen Organisationen geschaffenen Richtlinien 
für die Vereinheitlichung der Anforderungen für die Zulassung von Fahrzeugen und der Zulassungsurkunden zu 
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regeln, soweit sie nicht den Bestimmungen von internationalen Übereinkommen unterliegen; dabei sind für 
Fahrzeuge, die der gewerbsmäßigen Schifffahrt, der Vermietung oder Schulungszwecken dienen, sowie für 
Fahrzeuge der Feuerwehren Erleichterungen hinsichtlich der Verpflichtung zum Mitführen der Zulassungsur-
kunde vorzusehen.“ 

18. In § 106 Abs. 2 Z 3 wird der Punkt am Satzende durch eine Strichpunkt ersetzt. 

19. Dem § 106 Abs. 2 wird folgende Z 4 angefügt: 
 „4. wenn der Verfügungsberechtigte wiederholt der Aufforderung zur Vorführung eines Fahrzeuges zu einer 

Überprüfung gemäß § 109 Abs. 2 Z 4 (Überprüfung von Amts wegen) nicht Folge leistet.“  

20. In § 112 Abs. 4 wird vor der Wortfolge „zuständigen Behörden“ die Wortfolge „sowie den für die Aufrecht-
erhaltung von Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs“ eingefügt. 

21. § 118 Abs. 5 lautet: 
„ (5) Die Ausnahme gemäß Abs. 1 Z 6 gilt nicht für die Führer von Rafts, die zusätzlich zum Schiffsführer 

die Beförderung von vier Personen zulassen, und nicht für die Führer von Rafts und von sonstigen Ruderfahr-
zeugen, die der gewerbsmäßigen Schifffahrt dienen.“ 

22. § 126  lautet: 
„§ 126. (1) Die geistige und körperliche Eignung (§ 125 Abs. 2 Z 2) hat bei Bewerbern um ein Kapi-

tänspatent, das Schiffsführerpatent – 20 m oder das Schiffsführerpatent – 20 m – Seen und Flüsse der Eignung 
zum Lenken eines Kraftfahrzeuges der Gruppe C gemäß § 2 des Führerscheingesetzes (FSG), BGBl. I Nr. 
120/1997 in der jeweils geltenden Fassung, mit der Maßgabe zu entsprechen, dass darüber hinaus das Farbunter-
scheidungsvermögen des Bewerbers durch einen anerkannten medizinischen Test (Farnsworth Panel D15 oder 
gleichwertig) nachgewiesen sein muss. Die geistige und körperliche Eignung ist durch ein ärztliches Gutachten 
nachzuweisen, das zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als drei Monate sein darf. 

(2) Bei Bewerbern um ein Schiffsführerpatent – 10 m hat die geistige und körperliche Eignung der Eig-
nung zum Lenken eines Kraftfahrzeuges der Gruppe B gemäß § 2 FSG mit der Maßgabe zu entsprechen, dass 
darüber hinaus ein ausreichendes Farbunterscheidungsvermögen nachgewiesen sein muss. Der Nachweis gilt als 
erbracht, wenn sie ein zu Recht bestehendes, von einem EWR-Staat ausgestelltes Befähigungszeugnis für die 
selbständige Führung von Luft- oder Triebfahrzeugen besitzen. Der Nachweis gilt mit Ausnahme des Farbunter-
scheidungsvermögens als erbracht, wenn sie ein zu Recht bestehendes, von einem EWR-Staat ausgestelltes Be-
fähigungszeugnis für die selbständige Führung von Kraftfahrzeugen besitzen. In diesem Fall ist das ausreichende 
Farbunterscheidungsvermögen durch ein ärztliches Gutachten auf Basis eines anerkannten medizinischen Tests 
nachzuweisen.“  
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